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Editorial

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

die letzte Ausgabe der  
JURMEDIA im Jahr 2011 
bietet eine breit gefächerte  
Themenvielfalt. So konnten 
wir für unsere neue, in der 
letzten Ausgabe einge­
führten Rubrik „Experten-
Forum“ gleich drei renom­
mierte Fachgrößen als 
Autoren gewinnen:

Auf Seite 10 plädiert Herr Rechtsanwalt und Autor Niko Härting, 
für eine angemessene Balance zwischen „Datenschutz und Kom­
munikationsfreiheit“ 

Auf Seite 15 erörtert Chefredakteur der NJW, Herr Tobias Freu­
denberg, die aktuelle Rechtslage zur Erstattung unfallbedingter 
Mietwagenkosten. Wird es ein „Karlsruher Machtwort zu Miet­
wagenkosten“ geben?

Auf Seite 16 zeigt Ihnen die Rechtsfachwirtin und Referentin, 
Frau Sabine Jungbauer, in ihrem Beitrag „Das teure Mandat – 
Ausweg durch Kündigung?“, wie Sie bei plötzlich an Umfang 
zunehmenden Mandaten nicht auf Ihren Kosten sitzen bleiben. 

65 Informationsdienste erscheinen im IWW Institut. Davon 13 
für Rechtsanwälte. Auf den Seiten 6 und 7 erfahren Sie vom 
Chefredakteur, Herrn RA Michael Bach, wie das IWW-Institut 
durch ständige Anpassung an die Wünsche seiner Kunden es 
schafft, in einer Zeit rückläufiger Abonnentenzahlen kontinuier­
lich neue Leser zu gewinnen.

Mehr als eine Datenbank: Am 24.11. war es so weit: eine „Zei­
tenwende“ wurde eingeläutet. Wolters Kluwer Deutschland prä­
sentierte auf einer festlichen Gala Jurion. Dazu mehr auf den 
Seiten 8 und 9. 

In seinem Beitrag „Effiziente(re)s Arbeiten mit juristischen  
Onlinedatenbanken“ schreibt mein Kollege, Herr Christian Re­
kop, über die Nutzerfreundlichkeit von Datenbanken und gibt 
neben einer kurzen Analyse des aktuellen Stands auch einen 
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

Wie gewohnt präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Neuauf
lagen und Neuerscheinungen aus den Monaten Oktober  bis 
Dezember und Sie erfahren, welche Titel sich von Oktober bis 
Dezember am besten verkauft haben. 

Ist das Richtige in unserem Angebot für Sie dabei?  
Faxen Sie uns Ihre Bestellung mit dem beigefügten Bestellschein: 
0800 7712 7712. Oder besuchen Sie uns online unter  
soldan.de/jurmedia. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr!

Herzliche Grüße,

Hans Jürgen Richters
Leiter Soldan Buchhandel

P.S.	 Bestellen Sie jetzt! Sie erhalten Ihre Bestellungen innerhalb 	
	 von 24 Stunden!

Unsere Gruppenversicherungspartner sind die Versicherungsunternehmen 
der ERGO-Gruppe (insbesondere die DKV) sowie der HDI-Gerling-
Konzern. Wir gewähren Hinterbliebenen unserer Mitglieder eine Sterbefall-
beihilfe von derzeit Euro 1.500,-- und unterhalten einen eigenen Hilfsfonds. 
Wir erteilen Ratschläge in Fragen der Sozialhilfe und zur Vorsorge für den 
Todesfall. Der Jahresbeitrag beträgt Euro 36,--. Ab Beitritt zu unserem 
Verein besteht für das erste Jahr Beitragsfreiheit.

Selbsthilfe der Rechtsanwälte e.V.
Barer Str. 3/I, 80333 München, Telefon: (089) 59 34 37, Telefax: (089) 59 34 38

E-Mail: info@selbsthilfe-ra.de - Internet: www.selbsthilfe-ra.de

● Krankenversicherung   ● Krankentagegeldversicherung   ● Unfallversicherung
● Lebensversicherung   ● Altersrentenversicherung    ● Sterbegeldversicherung
● Krankenhaustagegeldvs.   ● Kraftfahrzeughaftpflicht- und Kaskoversicherung
● Vermögensschadenhaftpflichtvs., die Pflichtvs. nach § 51 BRAO.

bei uns nachfragen. Wir sind eine freie Wirtschaftsvereini-
gung von Kollegen für Kollegen, hauptsächlich der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, aber auch schon 
der Rechtsreferendare und Assessoren, auch der Notare 
und Patentanwälte. Der Verein besteht seit über 40 Jahren 
und hat derzeit über 5.500 Mitglieder bundesweit.
Durch Gruppenversicherungsverträge bieten wir unter 
anderem kostengünstigen Versicherungsschutz für die

und als Anwalt
vor Abschluss einer Versicherung

Vorher zum Anwalt
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1. Deutscher Rechtsfachwirttag in Fulda
Von Ralf Pollmann, Leiter Support Buchhandel, Hans Soldan GmbH

In diesem Jahr hat Soldan erstmals zum  
1. Deutschen Rechtsfachwirttag eingeladen:  
In nur wenigen Tagen nach Ankündigung war 
die Veranstaltung ausgebucht. Das Konzept, 
hochkarätige Inhalte von namhaften Referen­
ten in edler Atmosphäre präsentieren zu lassen, 
lockte 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
über 100 weitere Interessenten mussten auf 
das Jahr 2012 vertröstet werden.

Mit Horst-Reiner Enders, Johannes Kreuzkam, 
Reinhold Okon, Michael Germ, Hermann Brem, 
Stefan Geiselmann und Dr. Christian Schulte 
waren Referenten am Start, die Fachthemen zu 
Zwangsvollstreckung und RVG und Workshop-
Module zu Kanzleiorganisation und –manage­
ment, Notariat und Telefontraining auf höchs­
tem Niveau anboten. Die Teilnehmerinnen 
nutzten die Beiträge für Fragen, lebhafte Dis­
kussionen, Erfahrungsaustausch und Networ­
king.

Neben den inhaltlichen Höhepunkten war 
kulinarisches Highlight der zweitägigen Veran­
staltung das Zauber-Dinner am Freitagabend. 
Alles schon mal gesehen? Ganz sicher nicht! 

Starkes Programm in edler Atmosphäre

Die Zauberkünstler Stefan Sprenger und And­
reas Fleckenstein schafften es, die Teilnehmer 
beim exzellenten Dreigang-Menü nicht nur zu 
verblüffen, sondern wirklich zu begeistern. 

Fazit: Eine runde Veranstaltung, die am Ende 
für Inhalte, Organisation und Rahmen durch­
weg Bestnoten erhielt. Dem vielfach geäußer­
ten Wunsch nach Wiederholung wird Soldan im 
Jahr 2012 nachkommen. 

Referenten: Dr. Dr. Christian Schulte; Reinhold Okon; Michael Germ; Stefan Geiselmann; Hans Jürgen Richters 
(Bereichsleiter SoldanBuch);  Johannes Kreutzkam; Hermann Brem 

Soldan Seminare und 
Weiterbildung

Seit 1996 führt Soldan im Auftrag zahl­

reicher Rechtsanwaltskammern Rechts­

fachwirtkurse durch. Damit war Soldan 

deutschlandweit Vorreiter und verfügt nun 

über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im 

Bereich der Aus- und  Weiterbildung von 

Rechtsanwalt- und  Notarfachangestellten. 

Zahlreiche Tagesveranstaltungen zu ak­

tuellen Themen runden das Angebot ab. 

Soldan entwickelte ein bisher einmaliges 

Seminarkonzept, das es ermöglicht, kom­

paktes Wissen in kurzer Zeit zu erlangen.

Einen Überblick über alle Bildungsangebote 

finden Sie auf soldan.de/seminare
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Top-Thema

Praxiswissen auf den Punkt gebracht: IWW-Institut mit inhaltlichem und optischem Relaunch

Herr Richters: Während die meisten juristischen 
Fachverlage über schwindende Abonnenten­
zahlen klagen, legt das IWW-Institut gegen den 
Trend bei seinen Abonnenten zu. Wie erklären 
Sie sich das?

Herr Bach: Das hat im Wesentlichen zwei Grün­
de: Zum einen hat sich die herkömmliche Fach­
zeitschrift, deren Hauptinhalt aus Urteilsvoll­
texten besteht, aufgrund der einschlägigen 
Datenbanken- und Webangebote, davon viele 
kostenlos, überlebt. Zum anderen nützen dem 
Rechtsanwalt lange „Besinnungsaufsätze“ bei 
seiner täglichen Arbeit nichts. Er möchte 
schnell, leicht verständlich, aber fundiert und 
präzise informiert werden. Und genau das 
bieten wir ihm.

Herr Richters: Warum dann der Relaunch, wenn 
doch alles so gut läuft?

Herr Holzberg: Das Bessere ist der Feind des 
Guten! Wir bemühen uns ständig unsere Leis­
tungen zu optimieren. So haben wir es nicht bei 
einem optischen „Rebrush“ belassen. Sowohl 
die Struktur der Beiträge wurde weiter opti­
miert, als auch den praktisch umsetzbaren 
Handlungsanleitungen ein noch größerer Stel­
lenwert eingeräumt. In einem nächsten Schritt 
werden wir zu jedem Informationsdienst eine 
eigene Website mit vielen nützlichen Zusatzan­
geboten launchen.

Herr Richters: Sie nennen Ihre Produkte „Infor­
mationsdienst“, nicht „Zeitschrift“ – warum?

Herr Bach: Weil wir mehr bieten als die her­
kömmliche Fachzeitschrift. Zu unserem Leis­
tungsangebot gehört nicht nur die Print-Ausga­
be. Unsere Abonnenten erhalten im 
Online-Service kostenlos alle zurückliegenden 
Ausgaben, eine reichhaltige Auswahl an Mus­
terformulierungen und Checklisten, die in der 
Ausgabe zitierten Urteilsfundstellen im Volltext 
sowie weiteren Zusatznutzen z. B. Apps. Au­
ßerdem veröffentlichen wir regelmäßig kosten­
lose Sonderausgaben zu aktuellen Themen. 
Kurzum: Information auf allen Kanälen.

Das IWW-Institut ist der führende Fachverlag für Steuer-, Rechts- 
und Wirtschaftsinformationsdienste ohne Anzeigenwerbung in 
Deutschland. Es hat unter anderem 65 Informationsdienste im 
Programm, davon 13 für Rechtsanwälte. „Praxiswissen auf den 
Punkt gebracht“ ist der Leitsatz des Unternehmens. Dementspre-
chend verläuft die Zusammenarbeit zwischen Soldan und dem 
IWW seit Jahren eng und erfolgreich – Tendenz steigend. 

Hans-Jürgen Richters, Leiter Soldan Buchhandel, nahm kürzlich an 
einer Redaktionssitzung der Rechtsanwaltsredaktion des IWW-
Instituts teil und sprach anschließend mit deren Chefredakteur, 
Rechtsanwalt Michael Bach, und dem Marketingleiter, Dirk Holz-
berg, über den jüngst vollzogenen Relaunch, aktuelle Sonderausga-
ben und anstehende Gesetzesnovellen.

Auch nach der Redaktionskonferenz wurde noch lange angeregt diskutiert: 
Dirk Holzberg (Leiter Marketing und Vertrieb IWW-Institut)                       Michael Bach (Rechtsanwalt, Chefredakteur IWW-Institut)	          Hans Jürgen Richters (Leiter Soldan Buchhandel) 			       Günther Geldmacher (Richter am Oberlandesgericht)
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht: IWW-Institut mit inhaltlichem und optischem Relaunch

Herr Richters: Stichwort Sonderausgaben. 
Können Sie hier einige Beispiele nennen?

Herr Holzberg: Zuletzt waren dies Sonderaus­
gaben zu den Themen „Fahrzeugschaden“, 
„P-Konto“ und mehrere Ausgaben rund um die 
Reformen des Familienrechts. Brandneu ist das 
Sonderheft zur aktuell geplanten Mietrechtsre­
form.

Herr Bach: Aktuelle Gesetzesnovellen sind 
eigentlich immer ein Anlass für uns, Sonderaus­
gaben herauszugeben. Das kann dann eine 
Synopse sein, in den meisten Fällen ist uns das 
aber zu wenig, wie bei der soeben angespro­
chenen Mietrechtsreform. In diesem Sonder­
heft sind bereits Bewertungen von Experten 
ausformuliert, die helfen, sich schon heute 
passgenau auf das neue Recht einzustellen. 
Soweit ersichtlich, die erste Sonderausgabe 
dieser Art zum neuen Recht.

Herr Richters: Das klingt sehr interessant. Aber 
zurück zu Ihren Informationsdiensten: Kann 
man denn auf 18 Seiten pro Ausgabe die ge­
samte Rechtsprechung eines Monats im jewei­
ligen Rechtsgebiet dokumentieren?

Herr Bach: Selbstverständlich nicht. Aber die 
lückenlose Dokumentation streben wir auch 
gar nicht an. Uns geht es vielmehr um den 
Nutzen für den Rechtsanwalt. Und der liegt 
darin, dass wir sehr genau selektieren. Wir 
berichten ausschließlich über die wirklich rele­
vanten Urteile des BGH und der Oberlandesge­
richte und verdichten diese auf ihre Kernaussa­
gen und ihre Auswirkungen für die Praxis.  
Das spart Lesezeit und richtet den Blick des 
Anwalts auf das Wesentliche. Für mich war  
das schönste Kompliment das eines Lesers,  
der sinngemäß sagte: „Bei Ihnen steht auf  
einer Seite mehr Information, als in einer  
ganzen Ausgabe der meisten anderen Fach­
zeitschriften.

Herr Richters: Auf der soeben beendeten Re­
daktionskonferenz ist mir aufgefallen, wie eng 
Ihre Zusammenarbeit mit Ihren Herausgebern 
und Autoren ist.

Herr Bach: Stimmt! Unsere Autoren sind unser 
Kapital. Ohne ihre Fachkompetenz könnten wir 
unsere Qualitätsstandards nicht halten. Zwar 
sind auch unsere Redakteure erfahrene Rechts­
anwälte, die meisten mit weiteren Zusatz-
qualifikationen. Wir haben aber das Glück, zu 
jedem Rechtsgebiet außergewöhnliche Kenner 
der Materie mit herausragenden Kompetenzen 
als Autoren gewonnen zu haben. 

Herr Richters: Vielen Dank für das aufschluss­
reiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin 
viel Erfolg mit Ihrem ungewöhnlichen und 
Nutzen stiftenden Konzept.

Auch nach der Redaktionskonferenz wurde noch lange angeregt diskutiert: 
Dirk Holzberg (Leiter Marketing und Vertrieb IWW-Institut)                       Michael Bach (Rechtsanwalt, Chefredakteur IWW-Institut)	          Hans Jürgen Richters (Leiter Soldan Buchhandel) 			       Günther Geldmacher (Richter am Oberlandesgericht)

Ein ungewöhnlicher Fachverlag bringt frischen Wind in die juristische Literatur
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In den festlich gestalteten Hallen der Kölner 
EXPO XXI begrüßte Dr. Ulrich Hermann, Ge­
schäftsführer von Wolters Kluwer Deutschland, 
zahlreiche juristische Prominenz aus Wissen­
schaft, Praxis und Justiz. Aber auch viele Buch­
händler und Verlage folgten der Einladung um 
der feierlichen Gala beizuwohnen. 

 „Jurion ist das Werkzeug, mit dem Nutzer ihre 
individualisierbare Datenbank selbst gestalten 
und sich mit den Inhalten anderen Anbieter 
oder Verlage vernetzen können“, eröffnete Dr. 
Hermann den Abend. Nur durch die Kombinati­
on von drei Kernkompetenzen konnte, so Her­
mann, Jurion entstehen: So ist Wolters Kluwer 
Produzent von juristischer Software, Anbieter 
einer umfangreichen Entscheidungs- und Vor­
schriften-Datenbank und vertreibt von Autoren 
aufbereitete juristische Kommentierungen und 
Fachinformationen unter den Marken mehrerer 
traditionsreicher Verlage. „Diese Kombination 
ist durchaus ein Alleinstellungsmerkmal“, 
betonte Hermann. 

Um 21.00 Uhr erreichte der Abend seinen 
Höhepunkt. Mit aufwendiger Einleitung durch 
Licht- und Ton-Effekte zählte der Countdown 

auf Null und Jurion erblickte das Licht der Welt. 
Die Spannung im Raum war förmlich greifbar 
als auf die Sekunde der Festsaal in den Jurion 
Farben erstrahlte und unter den gespannten 
Blicken der hochkarätigen Gäste ein eigens für 
die Gala gedrehter Film die Präsentation von 
Jurion einleitete.

Burkhard Schulz, Chefverleger von Wolters 
Kluwer Deutschland, und Ralph Vonderstein, 
Bereichsleiter Software, präsentierten den 
Gästen auf einer 32qm großen Leinwand Wol­
ters Kluwers Vision vom Arbeiten mit juristi­
schen Inhalten. Eine Vision, die mit Jurion Wirk­
lichkeit geworden ist. Mit Jurion stellt Wolters 
Kluwer ein für die Branche neues Geschäftsmo­
dell vor. Das „jBook“; „j“ wie juristisch, ist ein 
Buch, dass als eBook erworben wird und wie 
eine Datenbank genutzt wird – natürlich unter 
Einbindung des Buchhandels.

In Jurion drücke sich ein neues Selbstbild und 
der Wandel einer ganzen Branche aus, so 
Schulz. Künftig werde es nicht mehr die primä­
re Funktion von Fachverlagen sein, Inhalte zu 
erstellen. Stattdessen müssten sie neue Wege 
gehen, um hochwertige Fachinhalte möglichst 

Köln: EXPO XXI, 24.11.2011 – Spannender hätte die Inszenierung für die Einführung von Jurion nicht gewählt werden können. Um punkt 
21:00 Uhr lief der Countdown, der seit dem Deutschen Anwaltstag im Juni 2011 in Strasbourg auf jurion.de lief, ab und die 500 geladenen 
Gäste feierten die Geburtsstunde einer komplett neuen Lösung um Arbeiten mit Rechtsinformationen produktiver zu gestalten.

Wolters Kluwer Deutschland präsentiert
Jurion – das Verlagsmodell der Zukunft

bequem in den Arbeitsalltag ihrer Kunden zu 
integrieren, um so deren Produktivität zu erhö­
hen. „Wenn man das historisch betrachtet, 
dann bedeutet Jurion einen weiteren Schritt in 
der Emanzipierung der Rechtsliteratur“, so 
Schulz weiter. Denn nun könnte auf der Platt­
form jeder Anwalt Schriftsätze sammeln und 
zur Verfügung stellen, Sozietäten könnten 
eigene Kommentare verfassen und auch ande­
ren zur Einsicht geben oder sogar bepreisen 
und verkaufen. „Wir öffnen Jurion auch für 
andere Verlage“, betonte Schulz abschließend.

„Ich kenne keine Online-Datenbank, die in den 
Workflow des Kunden eingebunden ist“ er­
gänzte  Ralph Vonderstein. „Mit Datenbanken 
hat der Kunde lediglich effizienten Zugriff auf 
Inhalte. Mit Jurion aber bearbeitet der Kunde 
seine eigenen Inhalte.“  

Den Gästen von Wolters Kluwer bot sich 
schließlich ein unterhaltsamer Abend. Es blie­
ben aber nicht nur anregende Gespräche, gutes 
Essen und eine beeindruckende Jurion-Präsen­
tation in Erinnerung, sondern auch eine ge­
spannte Erwartungshaltung, wie es sich anfüh­
len wird demnächst mit Jurion zu arbeiten.

Prof. Dr. Peter Schiwy und  
Prof. Dr. Karl-Heinrich Friauf

Rechtsanwalt Martin W. Huff,  
Geschäftsführer der RAK Köln

Dr. Ulrich Hermann (Geschäftsführer Wolters  
Kluwer Deutschland); Prof. Dr. Hanns Prütting 

Burkard Schulz (Chefverleger Wolters Kluwer); RiBGH Prof. Dr. Stefan Leupertz; Generalbundesanwalt a. D. Kay Nehm; Vors. RiOLG Dr. Thomas Kühnen  
(v. l. n. r.)
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Festlicher Auftakt von Jurion in Köln
Dr. Ulrich Hermann (Geschäftsführer Wolters  
Kluwer Deutschland); Prof. Dr. Hanns Prütting 

Burkard Schulz (Chefverleger Wolters Kluwer); RiBGH Prof. Dr. Stefan Leupertz; Generalbundesanwalt a. D. Kay Nehm; Vors. RiOLG Dr. Thomas Kühnen  
(v. l. n. r.)

Hans-Jürgen Richters (Soldan); Reiner Winkler (Verlagsleiter 
Luchterhand); Alfred Hoffmann (Nomos Verlagsgesellschaft)

Ralph Vonderstein – Bereichsleiter Software  
Wolters Kluwer – präsentiert Jurion Desk

Chefverleger Burkard Schulz präsentiert 
500 gespannten Gästen das neue Jurion Dr. Ulrich Hermann eröffnete die festliche Gala

Bericht
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Experten-Forum 

Mein Buch zum „Internetrecht“ ist vor mittler­
weile 15 Jahren entstanden. Und bis zur dritten 
Auflage (2008) meinte ich, auf ein Kapitel zum 
Datenschutzrecht verzichten zu können. Denn 
das Datenschutzrecht war in der Praxis kein 
großes Thema. Wann ging es in einem Ge­
richtsverfahren schon einmal um Datenschutz?

Bei der Ende 2010 erschienenen vierten Aufla­
ge war alles anders: Ein vollständig neues 
Kapitel musste geschrieben werden, denn das 
Datenschutzrecht ist in der heutigen Bera­
tungspraxis unverzichtbar.

„Datenpannen“ und „Datenschutzskandale“
 „Datenpannen“ und „Datenschutzskandale“ 
sowie Aktionen wie die „Facebook-Kampagne“ 
der schleswig-holsteinischen Datenschutzbe­
hörde haben das Interesse der Öffentlichkeit 
auf das Thema gelenkt. Google, Facebook und 
Co. werden als „Datenkraken“ bezeichnet. 
Persönliche Daten sind die Währung, mit der 
die Internetnutzer kostenfreie Dienste „bezah­
len“. Für die Werbewirtschaft ist die Auswer­
tung von Daten von großem Interesse, da 
hierdurch eine gezielte Werbung ermöglicht 
wird („targeted advertising“). Zugleich fühlen 
sich viele Internetnutzer verunsichert dadurch, 
dass sie nicht übersehen können, welche Inter­
netdienste welche Daten zu welchen Zwecken 
speichern, auswerten und nutzen.

Reformbedarf
Das geltende Datenschutzrecht ist den Her­
ausforderungen nicht gewachsen, die die glo­
bal vernetzte Kommunikation mit sich bringt. 
Denn das Datenschutzrecht stammt im We­
sentlichen aus den 70er und 80er Jahren des 
vergangen Jahrhunderts und verwendet Begrif­
fe, die den Geist von Großrechnern atmen. Dies 
macht sich in langatmigen Diskussionen darü­
ber bemerkbar, ob IP-Adressen oder auch Ge­
bäudefassaden („Google Street View“) als 
„personenbezogene Daten“ anzusehen sind. 
Wenig zeitgemäß ist es, wenn das Daten­
schutzrecht den Internetanbieter nur sehr 
spärlich (vgl. § 13 Abs. 1 TMG) zur Information 
des Nutzers über den Umgang mit Daten ver­
pflichtet, zugleich aber am Verbotsprinzip (§ 4 

Datenschutz und  
Kommunikationsfreiheit

Abs. 1 BDSG) festhält und dadurch dem 
Rechtsgestalter die Aufgabe zuweist, daten­
schutzrechtlich „einwandfreie“ Einwilligungser­
klärungen zu formulieren und „Anklickfelder“ in 
Website-Nutzungsbedingungen einzubetten.

In Brüssel hat man den Reformbedarf jedenfalls 
erkannt: Im Januar 2012 soll es einen ersten 
Vorschlag der Europäischen Kommission für 
eine neue Datenschutzrichtlinie oder sogar 
eine (einheitliche) Verordnung zum Daten­
schutz geben. Man darf gespannt darauf sein, 
ob man in Brüssel den Mut hat, das Verbot­
sprinzip abzuschaffen und Transparenzregeln 
zu schaffen, die den berechtigten Informations­
interessen der europäischen Internetnutzer 
Rechnung tragen.

Schutz der Kommunikationsfreiheit
Ein konkretes Regelungsmodell für einen mo­
dernen Datenschutz haben der Kollege Prof. Dr. 
Jochen Schneider und ich gemeinsam erarbei­
tet. In zahlreichen Diskussionen ist nach und 
nach ein Normierungsvorschlag entstanden, 
den wir im Internet zur Diskussion stellen: 
www.schneider-haerting.de.

Ein zentrales Anliegen unseres Vorschlags ist 
die Herstellung einer angemessenen Balance 
zwischen den Persönlichkeitsrechten der Nut­
zer und der nicht minder schützenswerten 
freien Kommunikation im Netz. Ob „Facebook-
Revolutionen“ im arabischen Raum, die welt­
weite „Occupy“-Bewegung oder der Erfolg der 
„Piraten“ bei der jüngsten Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus: Es gibt unzählige Beispiele 
dafür, dass die freie Kommunikation im Netz 
(„Internet Freedom“) für junge Menschen aus 
aller Welt zu den Grundbedingungen demokra­
tischen Handelns gehört. Nicht nur der Daten­
schutz, sondern auch die freie Kommunikation 
braucht daher gute Anwälte. Und es wäre 
absurd, wenn es staatlichen Datenschutzbe­
hörden gelingen würde, sich die Deutungsho­
heit über das Datenschutzrecht anzueignen, 
um im Zeichen eines falsch verstandenen 
Individualschutzes in Zensorenart den freien 
Meinungsaustausch zu behindern.

			 

Niko Härting

Studium an der Freien Universität Berlin

Referendariat in Berlin und Chicago

1989 bis 1993 Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin, 

Prof. Dr. Detlef Leenen (Zivilrecht)

Rechtsanwalt seit 1993

Gründungspartner von  

Härting Rechtsanwälte (seit 1996)

Publikationen (Auswahl):

Internetrecht
Verlag Dr. Otto Schmidt, 

4. Auflage 2010

Webdesign-Vertrag in: 

Redeker: Handbuch der IT-Verträge 
Verlag Dr. Otto Schmidt (Loseblatt)

Recht der Mehrwertdienste 
Verlag Dr. Otto Schmidt 2004

Fernabsatzgesetz
Verlag Dr. Otto Schmidt 2000 

Vorträge und Seminare (Auswahl):

Lehrbeauftragter an der Hochschule 

für Wirtschaft und Recht seit 1991

Lehrbeauftragter an der Freien 

Universität Berlin seit 2007
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Karlsruher Machtwort 
zu Mietwagenkosten?

Verkehrsunfälle und ihre Regulierung sind ein 
Massenphänomen. Nach Angaben des Statisti­
schen Bundesamtes wurden hierzulande allein 
in 2010 über 160.000 Verkehrsunfallsachen 
erst- und zweitinstanzlich erledigt. In vielen 
Kanzleien gehören sie daher zur täglichen 
Praxis. Ein häufiger Streitpunkt in diesen Ver­
fahren ist die Erstattung von unfallbedingten 
Mietwagenkosten. Der Grund: Während die 
Autoverleiher meist nach der „teuren“ Schwa­
cke-Liste abrechnen, leisten die Haftpflichtver­
sicherungen lieber Ersatz nach dem „billigeren“ 
Mietpreisspiegel des Fraunhofer Instituts. Der 
Geschädigte bleibt dann auf einem Teil seiner 
Kosten sitzen und zieht hiergegen vor Gericht.

Unklare Rechtslage
Die Rechtslage ist in diesen Fällen alles andere 
als eindeutig. Klar ist nach gefestigter Recht­
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
lediglich, dass der Tatrichter bei der Beurteilung 
der Erforderlichkeit der Mietwagenkosten den 
sogenannten Normaltarif auf Grundlage der 
Schwacke-Liste, des Fraunhofer-Mietpreisspie­
gels oder des arithmetischen Mittels beider 
Markterhebungen ermitteln kann. Ebenso 
besteht Einigkeit in der Rechtsprechung, dass 
die Tarife in diesen Listen und Tabellen erschüt­
tert werden können. Bei den Anforderungen an 
die Konkretisierung eines solchen Angriffs 
bestehen aber erhebliche Differenzen. Das 
bedeutet für den Geschädigten: Ihm werden 
seine unfallbedingten Mietwagenkosten je 
nach Rechtsauffassung des für seinen Rechts­
streit zuständigen Gerichts ganz oder nur 
teilweise ersetzt.

Jüngste Rechtsprechung
Zwei voneinander abweiche Urteile der Ober­
landesgerichte in Hamm und Stuttgart haben 
die uneinheitliche Rechtsprechung zuletzt 
nochmals offensichtlich gemacht. Das OLG 
Hamm hat entschieden, dass die Vorlage güns­
tigerer (über das Internet ermittelter) Angebo­
te einen konkreten und einzelfallbezogenen 
Vortrag darstellt, der geeignet ist, die Schwa­
cke-Liste als Schätzgrundlage zu erschüttern 
(die Entscheidung ist besprochen von Heß/
Burmann, NJW-Spezial 2011, 650).

Damit liegen die Richter in Hamm auf einer 
Linie mit den letzten Entscheidungen des Bun­
desgerichtshofs (etwa BGH, NJW-RR 2010, 
1251; NJW-RR 2011, 823; NJW-RR 2011, 1109). 
Auf diese Rechtsprechung haben die Haft­
pflichtversicherer mit weitgehend standardi­
siertem Parteivortrag reagiert. Darin legen sie 
regelmäßig günstigere Angebote von großen 
Mietwagenunternehmen vor, die sie im Internet 
ermittelt haben. Zum Nachweis der Geltung 
dieser Preise im konkreten Anmietungszeit­
raum beantragen sie die Einholung eines Sach­
verständigengutachtens.

Dem OLG Stuttgart reicht das hingegen nicht 
aus. Nach Ansicht der Richter in der Schwaben­
metropole kann von einer Erschütterung einer 
Schätzung auf Grundlage der Schwacke-Liste 
erst ausgegangen werden, wenn sich aus den 
vorgelegten Vergleichsangeboten ein Gesam­
tentgelt ergibt, welches zu erheblich niedrige­
ren Werten führt als die in der Schwacke-Liste 
(die Entscheidung ist besprochen von Heß/
Burmann, NJW-Spezial 2011, 651).

Das OLG Stuttgart hat die Revision gegen sein 
Urteil zugelassen. Sie ist unter dem Aktenzei­
chen VI ZR 245/11 beim BGH anhängig. Daher 
hofft die Praxis nun auf ein Machtwort aus 
Karlsruhe. Denn dem Senat bietet sich jetzt die 
Gelegenheit, verbindliche Kriterien zur Erschüt­
terung der Schwacke-Liste als Schätzungs­
grundlage aufzustellen. 

Aktuelle Informationen zum Thema
Eine ausführliche Stellungnahme von Richter 
am AG Dr. Johannes Wittschier zum aktuellen 
Stand der Problematik wird in Heft 1-2/2012 
der NJW veröffentlicht. Dieser Ausgabe liegt 
auch die Schwacke-Liste Nutzungsausfallent­
schädigung 2012 bei. Sie enthält alle Werte für 
PKW, Geländewagen und Transporter. Der Liste 
ist eine erläuternde Einleitung von Rechtsan­
walt Dr. Gerhard Küppersbusch vorangestellt.

			 

Tobias Freudenberg

Rechtsanwalt und 

Chefredakteur der NJW, 

Frankfurt a.M.
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a) Kündigt der Rechtsanwalt das Mandatsver­
hältnis, ohne durch vertragswidriges Verhalten 
des anderen Teils dazu veranlasst zu sein, steht 
ihm ein Anspruch auf Vergütung insoweit nicht 
zu, als der Mandant einen anderen Prozessbe­
vollmächtigten neu bestellen muss, mit dessen 
Vergütung auch die Tätigkeit des kündigenden 
Anwalts abgegolten wäre. 

b) Von einem Interessenwegfall ist auch auszu­
gehen, soweit die aufgrund der Kündigung neu 
beauftragten Rechtsanwälte fristgebundene 
Verfahrenshandlungen nicht mehr vornehmen, 
fristgebundene Erklärungen nicht mehr abge­
ben und an vergangenen Terminen nicht mehr 
teilnehmen können, wenn mit der ihnen ge­
schuldeten gesetzlichen Vergütung auch diese 
Handlungen abgegolten gewesen wären.“ Im 
vorliegenden Fall kündigten die anwaltlichen 
Vertreter, da die Auftraggeber die im laufenden 
Mandat geforderte Honorarvereinbarung nicht 
abschließen wollten.

Der BGH vertritt in seiner obigen Entscheidung 
die Auffassung, dass sämtliche Leistungen der 
kündigenden Anwälte wirtschaftlich nicht 
mehr verwertbar gewesen und damit nutzlos 
geworden seien, weil die Auftraggeber für die 
Fortführung und Beendigung des Mandats 
ihren neuen anwaltlichen Vertretern dieselbe 
Vergütung noch einmal zahlen mussten. 

Da die Verfahrensgebühr als Betriebsgebühr 
neben der Terminsgebühr anfällt (vgl. dazu 
auch Vorbem. 3 Abs. 2 VV, Nr. 3101 Nr. 1 VV 
RVG), können damit bei einem gerichtlichen 
Verfahren für den kündigenden Anwalt beide 
Gebühren verlorengehen. Es besteht nach 
Ansicht des BGH (a.a.O.) kein Anspruch auf 

Das teure Mandat –  
Ausweg durch Kündigung?

anteilige Vergütung für die bisher erbrachten 
Leistungen aus dem oben genannten Grund. 
Auch der Vorteil der notwenigen Anrechnung 
der Verfahrensgebühr nach Zurückverweisung 
wurde den kündigenden Anwälten (Vorbem. 3 
Abs. 6 VV, § 21 Abs. 1 RVG) nicht zu Gute ge­
halten, da die neu beauftragten Rechtsanwälte 
keine Anrechnung vorzunehmen haben.

Wie aber soll nun ein Anwalt reagieren, wenn 
er feststellt, dass ein „normales“ Mandat zu 
einem „Kostenballon“ wird, d.h. die aufzuwen­
dende Arbeitszeit in keinem Verhältnis mehr 
zur gesetzlichen Vergütung steht? Ob ein An­
spruch auf Vertragsanpassung nach § 313 BGB 
besteht, hängt unter anderem davon ob, ob 
sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags 
geworden sind, nach Vertragsschluss schwer­
wiegend verändert haben oder wesentliche 
Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags 
geworden sind, sich als falsch herausstellen. 
Insoweit wird also auch immer zu prüfen sein, 
ob der Umfang vorhersehbar war oder lediglich 
auf Grund einer Nachlässigkeit des Anwalts 
nicht vorhergesehen wurde. Damit erhält die 
gründliche Einarbeitung in den Sachverhalt 
eine wesentliche Bedeutung auch für Honorar­
verhandlungen. Sieht sich der Anwalt unerwar­
tet einem teuren Mandat gegenüber, braucht 
es Fingerspitzengefühl, den Mandanten zu 
einer Honorarvereinbarung zu bewegen. Will 
dieser eine solche nicht abschließen, ist unter 
Abwägung des Risikos, dass die bereits verdien­
ten Gebühren wieder zurückgefordert werden, 
die Entscheidung zu treffen, ob ein sauberer 
Schnitt nicht dennoch kostengünstiger für die 
Kanzlei ist als das Festhalten an einem solchen 
Mandat. 

Nicht selten entwickelt sich ein Mandat unerwartet. So kann es geschehen, dass  

die gesetzliche Vergütung zu Beginn eines Mandats zunächst als völlig ausreichend 

erachtet wird und dann das Mandat plötzlich explosionsartig an Umfang zunimmt.  

Ist dann die Kündigung des Mandats der richtige Weg, um das „teure“ Mandat  

wieder loszuwerden?  

Die nachstehenden amtlichen Leitsätze einer aktuellen BGH-Entscheidung (Urt. v. 29.09.2011,  
IX ZR 170/10) mahnen zur Vorsicht, was die vorschnelle Mandatskündigung betrifft:

			 

Sabine Jungbauer

gepr. Rechtsfachwirtin, München bundes­
weit aktiv als Referentin, Profil siehe auch 
www.isar-fachseminare.de, Autorin und 
Herausgeberin zahlreicher Werke zum 
anwaltlichen Gebühren- und Prozessrecht 

Tätigkeiten als Dozentin/Referentin:
Bundesweit Vorträge für verschiedene 
RA-Kammern, ISAR-Fachseminare, Juristi­
sche Fachseminare Basten, DAI, Soldan, 
diverse örtliche Anwaltsvereine, ReNo-
Vereine, Inhouse-Schulungen in verschiede­
nen Kanzleien, u.a. zu den Themen: Fachan­
waltsaus- und fortbildung Familienrecht 
(Kosten- und Verfahrensrecht), Verkehrs­
recht, Kosten- und Gebührenrecht, Prozess­
recht, Zwangsvollstreckung, Mandatsbe­
treuung und Berufsrecht der Anwälte 
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Suchfunktionen
Die Eingabe von einem oder mehreren Suchbe­
griffen in eine Suchzeile führt in allen Daten­
banken zu einer Trefferliste. In der täglichen 
Praxis wird jeder Nutzer schon einmal auf 
folgende Probleme gestoßen sein: 

1. Die Trefferliste enthält nicht alle oder keine 
Dokumente, die eine relevante Antwort auf 
die Suchanfrage darstellen.

2. Die Trefferliste enthält Dokumente, die für 
die Suchanfrage nicht relevant sind.

 
Dies sind Probleme zu Vollständigkeit und 
Präzision der Suchmaschine. Lösungen verber­
gen sich hier, je nach Datenbank, sowohl in der 
Auswahl der richtigen Suchbegriffe als auch im 
geschickten Einschränken und Sortieren der 
Trefferliste. 

Für eine effiziente Recherche ist es ebenfalls 
relevant, ob der Nutzer z.B. Fundstellen direkt 
überprüfen kann, welche Eingabemöglichkeiten 
es für bestimmte Dokumenteigenschaften wie 
Datum, Gericht, Autor etc. existieren und wie 
komfortabel einzelne Werke unabhängig von 
einer Suchanfrage aufgerufen werden können.

Sonstige Funktionen
Verweise, Zitate und Fundstellen sind in den 
Datenbanken grundsätzlich verlinkt und jede 
Bezugnahme lässt sich sekundenschnell verfol­

gen. Vergleicht man die Anbieter, fallen hier im 
täglichen Gebrauch jedoch Unterschiede auf. 
Das Gleiche gilt für nützliche Funktionen wie 
das Speichern, Archivieren und Versenden von 
Dokumenten.

Ausblick
Für ein noch effizienteres Arbeiten in juristi­
schen Onlinedatenbanken werden die Plattfor­
men immer näher an die juristische Arbeitswei­
se heranrücken. 

Interessante Entwicklungen: verlagsübergrei­
fenden Suchanfragen bzw. eine individuelle 
Zusammenstellung verschiedenster Quellen 
(online und offline), die Aufnahme von „neuen“ 
bzw. eigenen Dokumenten in den Bestand, 
Communitygedanken und nutzergenerierter 
Content sowie Webapplikationen. 

Anwenderseminare
Um den Nutzern den Aufwand für das Selbst­
studium der Funktionsweisen zu ersparen, 
bietet Soldan neu in das Seminarprogramm 
aufgenommene Anwenderseminare zu juristi­
schen Onlinedatenbanken an. Rechtsanwältin­
nen und Rechtsanwälte, die bereits eine der vier 
großen Datenbanken  beck-online, Haufe, 
Jurion und juris im Einsatz haben, erhalten 
neben Hintergrundwissen zur Funktionsweise 
der Datenbanken nützliche Praxistipps  für die 
tägliche Anwendung.

 Nutzer juristischer Onlinedatenbanken minimieren durch deren Einsatz den Aufwand zur Beschaffung einer bestimmten Information.  
„Aufwand“ bedeutet hier zunächst „Zeitaufwand“. Je besser die Suchmaschine, die Trefferaufbereitung und die Handhabe einer  
juristischen Onlinedatenbank gestaltet sind, desto geringer ist Zeitaufwand zur Beschaffung einer gewünschten Information.

Dieser Beitrag soll einen kurzen Problemaufriss darstellen.

Effiziente(re)s Arbeiten mit  
juristischen Onlinedatenbanken

www.soldan.de/datenbankseminare

Sie interessieren sich ausschließlich für die 
Anwendung einer bestimmten Datenbank? 
Hier bieten wir eine Intensivschulung für 
Sie und Ihre Kolleginnen/Kollegen in Ihren 
Kanzleiräumen an (Preise auf Anfrage). 
Vereinbaren Sie telefonisch einen  
Termin unter: 02 01  86 12 - 386

Christian Rekop, LL.M.
Teamleiter Soldan  
Rechtsdatenbanken

Telefon 	02 01  86 12 - 380 
datenbanken@soldan.de

Mehr 
Information?

Datenbanken aktuell

Für das erste Quartal 2012 planen wir  
Anwenderseminare in 

Hamm am 22.02.2012 und 
Hannover am 21.03.2012. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit der 
Online-Anmeldung unter:
http://www.soldan.de/datenbankseminare/ 
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Familienrecht

Die perfekte Kombination zum Sparpreis:

Schulz/Werner/Kemper
Paket Familienrecht + 
Familienrechtsverfahren
Hrsg. von Werner Schulz und Rainer Kemper
Nomos Verlag
2. Auflage  2011,
3.317 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-8329-6694-2
149,00 EUR
Bestell-Nr. 80385-43/LMC

Bringen Sie sich mit dem Paket für Familien­
rechtler auf den neusten Stand: Es umfasst den 
Handkommentar zum materiellen Familien­
recht und den Handkommentar zum Familien­
verfahrensrecht - beide hochaktuell in 2. Aufla­
ge mit allen Gesetzesänderungen, jüngsten 
Gerichtsentscheidungen und umfassender 
Literaturauswertung. Sie erhalten damit zum 
günstigen Paketpreis alle Informationen zum 
gesamten Familienrecht, wie sie gründlicher, 
praxisgerechter und aktueller nicht sein könn­
ten. 

Gebührenrecht

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz  
»auf den Punkt gebracht«:

Enders
RVG für Anfänger
Von Horst-Reiner Enders
Verlag C. H. Beck
15. Auflage 2012,
765 Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-406-61895-6
39,80 EUR
Bestell-Nr. 80338-45/LMC

Dieser bewährte Bestseller hilft Auszubilden­
den, Anfängern und Fortgeschrittenen, sich im 
komplexen Anwaltsgebührenrecht zu orientie­
ren. Zahlreiche Beispiele mit Musterlösungen 
ermöglichen eine effektive Selbstkontrolle. In 
ausführlichen Fußnoten findet der Leser wei­
terführende Hinweise auf Rechtsprechung und 
Schrifttum 
In der 15. Auflage wird das Werk auf den 
Rechtsstand August 2011 gebracht. Die Neu­
auflage liefert die gewohnt gründliche Aktuali­
sierung: Neben der neuen Anrechnungsrege­
lung des § 15a RVG sind sämtliche einschlägige 
Gesetzesnovellen (wie beispielsweise das 
FamFG) ebenso eingearbeitet wie die umfang­
reiche vergütungsrechtliche Rechtsprechung 
des BGH und der Instanzgerichte. 

Arbeitsrecht

Der Standardkommentar zum 
Arbeitsrecht in Neuauflage:

Preis/Schmidt/Dieterich
Erfurter Kommentar zum 
Arbeitsrecht 
Hrsg. von Prof. Dr. Ulrich Preis, PrBAG Ingrid 
Schmidt und PrBAG a. D. Thomas Dieterich 
Verlag C. H. Beck
12. Auflage 2012,
2.902 Seiten, in Leinen,
ISBN 978-3-406-62412-4
168,00 EUR
Bestell-Nr. 80381-12/LMC

Der “Erfurter” erläutert die mehr als 40 wich­
tigsten arbeitsrechtlichen Gesetze für den 
Rechtsalltag. Dabei geben die Autoren nicht 
nur einen verlässlichen Überblick über den 
aktuellen Meinungsstand zu allen wesentlichen 
Normen des Arbeitsrechts, sondern legen auch 
eigene Ansätze dar und bieten Vorschläge zu 
offenen oder neuen Fragen. Stets einbezogen 
sind die Auswirkungen des Sozialversiche­
rungs- und des Steuerrechts. Der “Erfurter” 
erscheint jährlich im Herbst. 
Das Werk ersetzt eine ganze Bibliothek zum 
Arbeitsrecht in einem Band.

Bürgerliches Gesetzbuch

Muss man haben: der neue  
und aktualisierte Palandt:

Palandt(Hrsg.)
Bürgerliches Gesetzbuch: BGB
Begründet von Otto Palandt
Verlag C. H. Beck
71. Auflage 2012,
3.087 Seiten, in Leinen,
ISBN 978-3-406-61604-4
109,00 EUR
Bestell-Nr. 80367-72/LMC

Im zuverlässigen Jahresturnus arbeitet der 
Palandt aus der oft unüberschaubaren Stofffül­
le die wesentlichen Informationen heraus und 
bietet klare, rechtsprechungsorientierte Ant­
worten. Mit dem neuen Palandt bleiben Sie up 
to date. Er liefert Ihnen jährlich die neuesten 
Entwicklungen aus der zivilrechtlichen Praxis 
- so sind Sie immer auf der sicheren Seite. 

Zwei bewährte Standardwerke  
zum Sparpreis im Doppelpack:

Mayer / Kroiß / Ring 
RVG-Paket: Mayer/Kroiß, 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz + 
Ring, Marketing für Anwälte
Von Dr. Hans-Jochem Mayer, RA, und Dr. Lud­
wig Kroiß, FAArbR u. FAVerwR, DirAG Prof. Dr. 
Gerhard Ring
Nomos Verlag
rund 2.080 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-8329-6896-0
108,00 EUR 
(Vorzugspreis bei Abnahme der Kombination 
statt bei Einzelbezug rund 24,00 EUR)
Bestell-Nr. 80390-27/LMC

Ring, Marketing für Anwälte
Die stete Gewinnung neuer Mandate muss 
durch eine gezielte Platzierung der Kanzlei auf 
dem Markt anwaltlicher Dienstleistungen 
erfolgen. Um die eigene Marktposition zu 
verbessern, ist der Einsatz verschiedener Mar­
ketinginstrumente unverzichtbar. Anders als 
viele andere Berufsgruppen kann der Anwalt 
aber nicht mit jedem Mittel werben. Das neue 
Werk beantwortet nach Stichworten struktu­
riert die rechtlichen Fragen, die sich im Hinblick 
auf den Werbeauftritt der Kanzlei stellen. 

Mayer/Kroiß, Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz
Seit dem Inkrafttreten des RVG erfolgten Än­
derungen durch 33 verschiedene Gesetze. 
Daneben hat auch die Rechtsprechung das 
RVG mit einer Vielzahl von Entscheidungen 
beeinflusst. 
Von der ersten Stunde an begleitet der „Mayer/
Kroiß“ das RVG, macht es für die Anwaltschaft 
transparent und erleichtert die Erstellung von 
Kostennoten. Der Kommentar unterstützt 
ebenso bei vergütungsrechtlichen Streitigkei­
ten. 
In der Anwaltschaft werden seine klar struktu­
rierte Darstellung, seine praxisgerechte 
Schwerpunktsetzung und seine Anschaulich­
keit geschätzt. 

Das erste und einzige Buch 
zur Kostenerstattung:

Schneider/Thiel
ABC der Kostenerstattung 2012
Von RA Norbert Schneider und RiOLG Hans-
Joachim Wolf
Deutscher Anwaltverlag
1. Auflage 2012,
388 Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-8240-1170-4
59,00 EUR
Bestell-Nr. 80392-07/LMC

Fachbücher 
Oktober – Dezember 2011
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Das „ABC” ist das erste und einzige Buch, das 
sich voll auf die Kostenerstattung konzentriert. 
Dadurch bietet es Ihnen im Vergleich zur übli­
chen Kommentar-Literatur folgende Vorteile:
Topaktueller Nachweis aller höchstrichterlichen 
Entscheidungen sowie der untergerichtlichen 
Instanzrechtsprechung 
Schnelle Handhabung durch übersichtliche A-Z 
Sortierung und tabellarischen Aufbau mit 
Unterstichwörtern 
Vollständiger Überblick mit über 320 Stichwör­
tern, mehr als 1.000 Entscheidungen und rund 
60 Musterrechnungen 
Leichte Handhabung durch detaillierte Darstel­
lung, zahlreiche Beispiele und Verweise. 

Kommentierung des neuen RVG  
in lexikalischer Form:

Rehberg / Schons / Feller / Vogt 
RVG - 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
Kommentar in alphabetischer Zusammenstel­
lung
Begründet von Walter Göttlich und Alfred 
Mümmler; Fortgeführt von Prof. Dr. Jürgen 
Rehberg, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Arbeits- und Familienrecht, Herbert P. Schons, 
RA und Notar, Vizepräsident der RAK, Christien 
Vogt, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht sowie RAin und FAin Sabine 
Feller, LL.M., Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht und Versicherungsrecht
Luchterhand Verlag
4. Auflage 2012,
ca. 1.500 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-472-08060-2
ca. 169,00 EUR
Bestell-Nr. 80385-44/LMC

Das als BRAGO-Kommentar von Göttlich und 
Mümmler begründete, nun in 4. Auflage als 
RVG-Kommentar erscheinende Werk berück­
sichtigt die seit In-Kraft-Treten des RVG ergan­
gene mittlerweile umfangreiche Rechtspre­
chung. 
Die Kommentierung ist nach Stichworten in 
lexikalischer Reihenfolge gegliedert. Die Stich­
worte repräsentieren einzelne Themenberei­
che. Diese können kostenrechtlicher Art sein, 
wie z.B. die Vergleichs- oder Terminsgebühr, 
oder aber die kostenrechtliche Bewertung 
prozessualer und außergerichtlicher Leistun­
gen des Anwalts enthalten. 

Der Standardkommentar zum RVG  
in Neuauflage:

Schneider/Wolf
AnwaltKommentar RVG
Von RA Norbert Schneider und RiOLG Hans-
Joachim Wolf
Deutscher Anwaltverlag

6. Auflage 2012,
2.816 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-8240-1137-7
Subskriptionspreis bis 31.03.2012 129,00 EUR,
danach 139,00 EUR
Bestell-Nr. 80393-23/LMC

Noch immer haben viele Kollegen den vor 
sieben Jahren vollzogenen Abschied von der 
BRAGO nicht wirklich verkraftet, weil ihnen die 
ungewohnte Systematik des RVG nicht trans­
parent und schmackhaft gemacht worden ist. 
Jährlich mehr als 2.500 Entscheidungen im RVG 
führen darüber hinaus dazu, dass Sie mit Ihren 
Gebührenkenntnissen oft mit dem Latein am 
Ende sind. Verschaffen Sie sich und Ihren Mitar­
beitern deshalb den schon aus rein wirtschaftli­
chen Gründen notwendigen Durchblick mit der 
aktuellen Neuauflage des „AnwaltKommentar 
RVG“.

Erfahrene Profis erklären Ihnen ohne lange 
theoretische Ausführungen, wann Sie wie 
welche Gebühren abrechnen können. Außer­
dem wird Ihnen für den Fall, dass Ihre Gebüh­
renabrechnung nicht anerkannt wird, die richti­
ge Argumentationsbasis geliefert, den 
jeweiligen Gebührenanfall zu erläutern und 
Kürzungen insbesondere von Rechtsschutzver­
sicherungen zu vermeiden.

Handelsgesetzbuch 

Der traditionsreiche Kommentar zum HGB:

Baumbach / Hopt 
Handelsgesetzbuch: HGB
Begründet von Dr. Adolf Baumbach, weiland 
Senatspräsident beim Kammergerich, Bearbei­
tet von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, 
vormals RiOLG a. D. und Prof. Dr. Hanno 
Merkt, LL.M., Richter am Oberlandesgericht, 
Verlag C.H.Beck
35. Auflage 2012,
ca. 2.500 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-406-62416-2
ca. 86,00 EUR
Bestell-Nr. 80384-06/LMC

Dank seines hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnisses ist der für die Praxis optimierte 
Baumbach/Hopt der beliebteste Wirtschafts­
rechtskommentar seiner Klasse. Er hat auf den 
Gebieten des Handels- und Gesellschaftsrechts 
sowie im angrenzenden Register-, Bank- und 
Transportrecht einen nach Prägnanz, wissen­
schaftlichem Rang und Praxisnähe gleicherma­
ßen hohen Qualitätsmaßstab gesetzt. Der 
zweijährliche Erscheinungsrhythmus bürgt für 
verlässliche Aktualisierung.

Kanzleimitarbeiter 

Sparpaket zum Sonderpreis  
statt 195,65 EUR bei Einzelbezug

Das Paket enthält folgende Titel:
Okon: Betriebliches Rechnungswesen, 
Enders/Jungbauer: Kosten- und Gebühren-
recht, Jungbauer/Mitternöckler: Mandanten-
betreuung, Boiger: Materielles Recht, Nolte: 
Personalwirtschaft

Paket ReFaWi - Übungsfälle
In 7 Bänden
C. F. Müller Verlag,
3., neubearbeitete Auflage 2011
ISBN 978-3-8114-6117-8
154,95 EUR
Bestell-Nr. 80388-46 /LMC

Mit zahlreichen neuen Fällen. Zur erfolgreichen 
Vorbereitung auf die Prüfung zur Rechts­
fachwirtin/zum Rechtsfachwirt unterstützen  
die bewährten Vorbereitungsbücher von  
C.F. Müller:
• Ausgewählte Übungsfälle und Prüfungs­

aufgaben in allen Schwierigkeitsstufen mit 
Lösungsvorschlägen

• Umfangreicher Fragenkatalog
• Hinweise für das Fachgespräch – auch für die 

mündliche Prüfung!

Kaufrecht 

Alles rund um den Autokauf:

Reinking/Eggert 
Der Autokauf
Rechtsfragen beim Kauf neuer und gebrauchter 
Kraftfahrzeuge sowie beim Leasing
Von RA Dr. Kurt Reinking und Dr. Christoph 
Eggert, Vorsitzender Richter am OLG Düssel­
dorf a.D
Werner Verlag
11. Auflage 2012,
ca. 1.200 Seiten, gebunden,
ISBN  978-3-8041-4657-0
ca. 154,00 EUR
Bestell-Nr. 80375-95/LMC

Schwerpunkte der Neuauflage sind:
Neues EU-Recht und seine nationale Umset­
zung, z. B. Reform des Verbraucherkreditrechts 
und des Fernabsatzes z. B. Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie und deren Auswir­
kungen auf das Verbraucherleasing Neue Eu­
GH-Entscheidungen zum Verbraucherrecht
 
Neue Schwerpunktthemen:
Wettbewerbsrecht, grenzüberschreitender 
Autokauf, Internethande, Prozessuale Fragen 
einschließlich Beweisrecht
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Nicht mehr als die nötigen  
Heizkosten bezahlen:

Wien/Kreuzberg (Hrsg.)
Handbuch der 
Heizkostenabrechnung
Hrsg. von Joachim Kreuzberg und  
Joachim Wien
Verlag Werner
8. Auflage 2012,
ca. 770 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-8041-5218-2
ca. 68,00 EUR
Bestell-Nr. 80389-67/LMC

Das Handbuch der Heizkostenabrechnung – 
seit 23 Jahren ein Standardwerk – ist die pra­
xisbezogene Verbindung von juristischem und 
technischem Sachverstand. Dreizehn Autoren 
erläutern sowohl de maßgeblichen Rechtsvor­
schriften, deren Anwendung als auch die Gerä­
tetechnik, die zur Erfassung des Verbrauchs 
einzusetzen ist. Der Leser findet Abrechnungs­
methoden und Plausibilitätsprüfungen ver­
ständlich dargestellt. Die Neuauflage berück­
sichtigt die bis 2011 erfolgten Änderungen der 
technischen und juristischen Regelungen.

Verkehrsrecht

Der Klassiker bei Verkehrsordnungswidrig-
keiten:

Beck/Berr 
OWI-Sachen im 
Straßenverkehrsrecht
Begründet von Wolf-Dieter Beck und Wolfgang 
Berr. Bearbeitet von RA und FA  für Verkehrs­
recht Dr. Markus Schäpe, RA, und FA für Ver­
kehrsrecht Jost Kärger und RA und FA für Ver­
kehrsrecht Michael Nissen
C. F. Müller Verlag
6. Auflage 2012,
ca. 700 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-8114-4461-4
ca. 59,95 EUR
Bestell-Nr. 80360-05/LMC

Das bewährte Werk bietet 3 Bücher in einem: 
Mandatsleitfaden in OWi-Sachen, 
Fehlerquellen im Messverfahren, OWi-Sachen 
im Ausland.
Das Autorenteam aus der juristischen Zentrale 
des ADAC in München garantiert eine zuver­
lässige und absolut praxisgerechte Unterstüt­
zung für das gesamte OWi-Verfahren in Ver­
kehrssachen. Hervorzuheben ist die besonders 
mandatsgerechte Darstellung des Leitfadens 
mit vielen Tabellen, Checklisten und taktischen 
Hinweisen. 

Medizinrecht

Berücksichtigt das neue  
GKV-Finanzierungsgesetz:

Prütting (Hrsg)
Fachanwaltskommentar 
Medizinrecht
Hrsg. von Dr. Dorothea Prütting, Ministerialdi­
rektorin im Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
Luchterhand Verlag
2. Auflage 2012,
ca. 2.000 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-472-08008-4
ca. 158,00 EUR 
Bestell-Nr. 80379-28/LMC

Im Medizinrecht sind besonders viele Vorschrif­
ten miteinander verbunden und deshalb zu 
beachten. Alle diese Vorschriften sind in dem 
neuen Fachanwaltskommentar enthalten. 
Damit haben Sie alles, was Sie für die Bearbei­
tung Ihrer medizinrechtlichen Mandate benöti­
gen, in einem Band zusammen.

Mietrecht

Die perfekte Ergänzung zum Handbuch  
des Fachanwalts:

Hinz /Junker/von Rechenberg/Sternel 
Formularbuch des Fachanwalts 
Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Von Dr. Werner Hinz, Walter Junker, Dr. Hart­
mut von Rechenberg, Prof. Dr. Friedemann 
Sternel
Verlag Luchterhand
2. Auflage 2012,
ca. 1.100 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-472-08018-3
ca. 119,00 EUR
Bestell-Nr. 80386-67/LMC

Das Formularbuch des Fachanwaltshandbuchs 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht hält in 
Ergänzung zum Handbuch des Fachanwalts 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht die für die 
praktische Umsetzung der Rechtsfragen erfor­
derlichen Arbeitshilfen bereit. So finden Sie 
neben klassischen Vertragsmustern auch Be­
rechnungsbeispiele, Checklisten und Schrift­
satzmuster zu speziellen Problemfällen.

Aufnahme neuer Stichwörter und  
umfangreiche Aktualisierung:

Burhoff (Hrsg.)
Handbuch für das 
straßenverkehrsrechtliche OWi-
Verfahren
Hrsg. von RiOLG a. D. Detlef Burhoff
ZAP Verlag 
3 Auflage 2011,
1.824 Seiten, gebunden mit CD-ROM/DVD
ISBN  978-3-89655-653-0
118,00 EUR
Bestell-Nr. 80384-34/LMC

Alle wesentlichen Ordnungswidrigkeiten, die zu 
einem Fahrverbot führen können, werden Ihnen 
in dem Werk umfassend und praxisnah darge­
stellt. 
Neu in der 3. Auflage:
Aufnahme neuer Stichwörter: Vollstreckung 
ausländischer Geldsanktionen; Videomessung 
Umfangreiche Aktualisierung und teils wesent­
liche Erweiterungen der übrigen Stichwörter
Ihre Vorteile: Aufgrund der ABC-Form und der 
fortlaufenden Randnummern finden Sie die 
jeweils gesuchte Stelle umgehend. Die Muster 
können Sie direkt in Ihre Textverarbeitung 
übernehmen

Mit rund 4.700 Entscheidungen  
zur Haftungsabwägung:

Grüneberg 
Haftungsquoten bei 
Verkehrsunfällen
Von RiBGH Dr. Christian Grüneberg 
Verlag C.H.Beck
12. Auflage 2012,
593 Seiten, kartoniert,
ISBN  978-3-406-62773-6
39,00 EUR
Bestell-Nr. 80394-19/LMC

Der Grüneberg enthält rund 4700 Entscheidun­
gen zur Haftungsabwägung bei Verkehrsunfäl­
len nach StVG, HPflG und BGB. Es bietet eine 
zuverlässige Beurteilungsgrundlage bei der 
Bestimmung der Haftungsquoten. Dabei wird 
stets eine Standardquote vorgeschlagen und 
Kriterien benannt, die eine Abweichung davon 
rechtfertigen. 

Die neue „Hacks“ ist da:

Hacks/Wellner/Häcker 
SchmerzensgeldBeträge 2012
Von RAin Susanne Hacks (†), RiBGH Wolfgang 
Wellner und
FA für VerkR und FA für StrafR Dr. Frank Häcker 
Deutscher Anwaltverlag
30. Auflage 2012,
720 Seiten, kartoniert,
Buch mit CD-ROM und Online-Zugang 

Fachbücher 
Oktober – Dezember 2011
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ISBN  978-3-8240-1177-3
Subskriptionspreis bis 29.02.2012 89,00 EUR,
danach 99,00 EUR
Bestell-Nr. 80392-08 /LMC

CD-ROM mit Online-Zugang 
ISBN 978-3-8240-1178-0
Bestell-Nr. 80394-75/LMC
ca. 74,00 EUR

Die “Bibel der Schadensregulierung” erhalten 
Sie sowohl als Buch plus Online-Version mit 
juris Rechtsprechung als auch als CD-ROM 
plus Online-Version. 
Wie gewohnt finden Sie über 3.000 Urteile 
deutscher Gerichte (auf der CD-ROM sogar 
insgesamt 4.500 Urteile), in einer übersichtli­
chen Tabelle aufgeschlüsselt nach Betrag, 
Verletzung, Behandlung, Verletztem, Dauer­
schaden, besonderen Umständen, Urteil mit 
Aktenzeichen. Rund 200 relevante Urteile Sind 
neu mit Gesetzesstand August 2011.  
Die Einführung informiert Sie über die Grund­
sätze für die Bemessung von Schmerzensgeld, 
materiellrechtliche Besonderheiten des 
Schmerzensgeldanspruchs und liefert Antwor­
ten auf Verfahrensfragen. Das unfallmedizini­
sche Wörterbuch enthält nahezu 1.300 Stich­
wörter.

Lässt keine Frage offen:

Himmelreich/Halm (Hrsg.)
Handbuch der KFZ-
Schadensregulierung
Von Dr. Klaus Himmelreich, RA und FA VerkR­
Wolfgang E Halm
Luchterhand Verlag
2 Auflage 2012,
ca. 1.700 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-472-07949-1
ca. 139,00 EUR
Bestell-Nr. 80387-80/LMC

In der Kraftfahrtversicherung werden pro Jahr 
etwa neun Millionen Schadensfälle mit einem 
Aufwand von ca. 20 Milliarden Euro reguliert. 
Der Schwerpunkt der Erläuterungen des Kom­
pendiums liegt in der ausführlichen Auswer­
tung und Darstellung der aktuellen Rechtspre­
chung. 
 
Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere 
die Flut neu ergangener Enscheidungen insbe­
sondere zu den Themen „Haushaltsführungs­
chaden“ und „Reparaturschaden“

Verwaltungrecht

Das Referenzwerk im Verwaltungsverfahren:

Kopp/Ramsauer
Verwaltungsverfahrensgesetz: 
VwVfG
Begründet von Prof. Dr. Ferdinand Kopp†. 
Fortgeführt von Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, 
Vorsitzender Richter am Hamburger OVWG
Verlag C.H.Beck
12. Auflage 2011, 1.738 Seiten, gebunden,
ISBN  978-3-406-61299-2
59,00 EUR
Bestell-Nr. 80380-03/LMC

Der erfolgreiche Handkommentar erläutert das 
Verwaltungsverfahrensgesetz zuverlässig, 
prägnant und gut verständlich. Die Kommen­
tierung ist so aufgebaut, dass im Anschluss an 
die Erläuterungen der einzelnen Vorschriften - 
soweit dies zweckmäßig erscheint - jeweils in 
einem eigenen Abschnitt Besonderheiten des 
Landesrechts behandelt werden. Auch die 
Entwicklungen des europäischen Verwaltungs­
verfahrensrechts werden berücksichtigt. 
Besonderer Wert wird auf die inhaltliche Ab­
stimmung mit dem “Parallelwerk” Kopp/
Schenke, VwGO, gelegt. So werden z.B. – spe­
ziell für Referendare wichtig – unterschiedliche 
Auffassungen beider Autoren zu gleichen 
Sachfragen klar gekennzeichnet.

Zivilprozessordnung

Muss man haben: der aktualisierte neue Zöller:

Zöller
Zivilprozessordnung: ZPO
Begründet von Dr. Richard Zöller. Bearbeitet 
von Notar a.D., Prof. Dr. Reinhold Geimer, Prof. 
Dr. Reinhold Greger
Verlag Dr. Otto Schmidt
29. Auflage 2012, 3.450 Seiten, gebunden,
ISBN  978-3-504-47018-0
165,00 EUR
Bestell-Nr. 8036119/LMC

Diesmal hat sich seit der Vorauflage so viel 
geändert, dass an der neuen Auflage guten 
Gewissens wohl niemand mehr vorbeikommt. 
Die 29. Neuauflage des Zöller ZPO Kommen­
tar zeigt wieder seine Qualitäten: zuverlässige, 
umfassende Berücksichtigung aller Neuerun­
gen, auch der absehbaren Reformen, und deren 
fundierte Aufbereitung für die Praxis. 
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Fachbücher 
2011

Bestseller  
Oktober–Dezember 2011

Bürgerliches Gesetzbuch: BGB
Palandt
71. Auflage 2012, 
3.082 Seiten, gebunden
Verlag C. H. Beck
109,00 EUR
80367-72 /LMC

Formularbuch des Fachanwalts 
Miet- und Wohnungseigentums-
recht
Hinz/Junker/von Rechenberg/Sternel
2. Auflage 2012, ca. 1.100 Seiten, geb.
Luchterhand Verlag
ca. 119,00 EUR
80386-67/LMC

AnwaltKommentar RVG
Schneider/Wolf
6. Auflage 2012,  
2.816 Seiten, gebunden
Deutscher Anwaltverlag
Subskriptionspreis bis zum 31.03.2012 
129,00 EUR, danach 139,00 EUR
Best.-Nr. 80393-23/LMC

Erfurter Kommentar  
zum Arbeitsrecht
Preis/Schmidt/Dieterich
12. Auflage 2012,  
2.902 Seiten, gebunden
Verlag C.H. Beck 
168,00 EUR
Best.-Nr. 80381-12/LMC

Zivilprozessordnung (ZPO)
Zöller
29. Auflage 2012, 
3.450 Seiten, gebunden
Verlag Dr. Otto Schmidt
165,00 EUR
80361-19/LMC

RVG-Paket: Rechtsanwalts
vergütungsgesetz + 
Marketing für Anwälte
Mayer / Kroiß / Ring
Nomos Verlag
2.080 Seiten, gebunden,
108,00 EUR  
Bestell-Nr. 80390-27/LMC

Handbuch für das straßenverkeh-
rsrechtliche OWi-Verfahren
Burhoff
3. Auflage 2011, ca. 1.824 Seiten, ge-
bunden mit CD-ROM/DVD
ZAP Verlag 
118,00 EUR
Best.-Nr. 80384-34/LMC

Strafgesetzbuch:  
StGBund Nebengesetze
Fischer 
59. Auflage 2012,  
2.584 Seiten, in Leinen
Verlag C.H. Beck 
79,00 EUR
Best.-Nr. 80384-05/LMC

RVG für Anfänger
Enders
15. Auflage 2012, 
765 Seiten, gebunden
Verlag C. H. Beck
39,80 EUR
80338-45/LMC

SchmerzensgeldBeträge 2012 
Hacks/Wellner/Häcker
30. Auflage 2012, 720 Seiten,  
broschiert (mit CD-ROM)
Deutscher Anwaltverlag
Subskriptionspreis bis zum 
29.02.2012 89,00 EUR, danach 
99,00 EUR
Best.-Nr. 80392-08/LMC

Handbuch des Fachanwalts 
Verkehrsrecht
Himmelreich/Halm
4. Auflage 2012, ca. 2.800 Seiten, 
gebunden
Luchterhand Verlag 
ca. 139,00 EUR
Best.-Nr. 80387-77/LMC

RVG - Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz
Rehberg / Schons / Feller / Vogt
4. Auflage 2012, ca. 1.500 Seiten, 
gebunden
Verlag C.H. Beck 
ca. 169,00 EUR
Best.-Nr. 80385-44/LMC
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seit 1908

seit 1908

Vertrauen Sie uns Ihre Periodika an. Innerhalb Deutschlands lassen wir Ihre gesammelten Zeitschriften 
abholen. Die gebundenen Bände erhalten Sie kurzfristig wieder zurück. Erhalten Sie den Wert Ihrer Fachliteratur 
als komplettes Nachschlagewerk durch Einbinden Ihrer Zeitschriften. 

Erhalten Sie den Wert Ihrer Zeitschriften

Einbinden von Zeitschriften in vorhandene oder beschaffte Einbanddecken

Bandzahl Preis pro Band in € 
        1  24,90
 2 - 5  23,41
 6 - 10  22,66
 11 - 20  21,91
 21 - 30  21,17
 31 - 40  20,42
 41 - 50  19,67
 51 - 60  18,92

  Einbinden von Zeitschriften oder Urkundenrollen in unsere hochwertigen 
DURABEL-Einbanddecken

Bandzahl Preis pro Band in € 
        1  29,90
 2 - 5  28,11
 6 - 10  27,21
 11 - 20  26,31
 21 - 30  25,42
 31 - 40  24,52
 41 - 50  23,62
 51 - 60  22,72

  

Die Preisstaffeln (Preise zzgl. 19% MwSt.)

Für Versicherung und Verpackung berechnen wir eine geringe Pauschale 
von 4,99 €  pro Auftrag

ab 18,92 €
/Band

Wir lassen Ihre Zeitschriften einbinden.
Ob Verlags - Einbandecke oder hochwertige DURABEL-Einbanddecken, wir 
garantieren Ihnen die dauerhafte Qualität der hergestellten Bände! 

Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
Trotz der kurzen Lieferzeit kommt es immer wieder vor, daß eine Fundstelle 

Aus diesem Grund haben wir einen besonderen Service für Sie eingerichtet. 
Sollten Sie Aufsätze oder Daten aus den zu bindenden Titeln benötigen, reicht 
ein kurzer Anruf mit Angabe der Fundstelle! Die Buchbinderei faxt Ihnen die
gewünschten Unterlagen dann umgehend und kostenlos zu! 

Wir erfüllen auch besondere Wünsche. 
Ob Fachzeitschrift, Urkundenrolle oder Ihre privaten Hobbyzeitschriften: 
wir lassen nach Ihren individuellen Wünschen gefertigte, hochrepräsentative 
DURABEL-Einbanddecken für Sie herstellen. Suchen Sie sich die Farbe und den 
Aufdruck Ihrer Bände selbst aus.

Wir lassen Ihre Zeitschriften kostenlos abholen. 
Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang Ihres Auftrages setzt sich die von 
uns betraute Buchbinderei mit Ihnen in Verbindungum einen Termin zu vereinbaren 
und die weitere Abwicklung mit Ihnen abzustimmen. Auf dem Auftragsformular 
werden Titel und Jahrgänge festgehalten.

Wir lassen Ihre Zeitschriften sortieren. 
Ob ein Band oder eine umfangreiche Sammlung - Ihre Zeitschriften werden 
sortiert und auf ihre Vollständigkeit hin überprüft. 

Wir bestellen fehlende Artikel für Sie. 
Sollten Hefte, Inhaltsverzeichnisse oder Einbanddecken fehlen - kein Problem! 
Unser Kooperationspartner hat die meisten gängigen Zeitschriften mehrfach 
auf Lager oder bestellt diese kurzfristig (gegen separate Berechnung).

Unser Service für Ihre Bibliothek: 

Interessiert ? 
Rufen Sie uns an
01805 2288 2526



soldan.de

Sie leiten ohne vorherige Ankündigung und wann 
immer Sie möchten, Ihre Anrufe zu uns um – wir 
melden uns mit Ihrem Kanzleinamen und handeln
wie Ihr persönliches Sekretariat. Ihr Anrufer hat 

stets den Eindruck, mit einem Mitarbeiter Ihrer 
Kanzlei zu sprechen.

Jetzt kostenlos eine Woche unverbindlich testen!

Der Soldan Telefonservice – damit Sie für Ihre 
Mandanten immer erreichbar sind.

Jetzt eine Woche kostenlos testen! 

Telefon: 0201 8612-185 oder
soldan.de/telefonservice
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